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(3) Die Abberufung erfolgt nach Einholung eines Gut
achtens des Justizausschusses der Volkskammer.

§ 17
Die Richter der anderen Gerichte können vorfristig unter 

den Voraussetzungen des § 16 von dem Minister der Justiz 
abberufen werden. Die Abberufung erfolgt nach Anhörung 
des Kollegiums des Ministeriums der Justiz.

§ 18
Richter, gegen die ein Abberufungsverfahren schwebt, 

können vorläufig ihres Amtes enthoben werden, und zwar 
Richter des Obersten Gerichts durch die Regierung der 
Deutschen Demokratischen Republik, die übrigen Richter 
durch den Minister der Justiz.

§ 19
Die Dienstverhältnisse der Richter werden im einzelnen 

durch besondere Verordnung geregelt.

Dritter Titel
Disziplinarbestimmungen

§ 20
Der Richter ist in erhöhtem Maße verpflichtet, sieh 

dienstlich und außerdienstlich untadelig zu verhalten. Er 
kann wegen Handlungen, die seines Amtes unwürdig sind, 
aber eine Abberufung nicht rechtfertigen, vor einem 
Disziplinarausschuß zur Verantwortung gezogen werden.

§ 2 1

(1) Disziplinarausschüsse werden bei dem Obersten Ge
richt und bei den Bezirksgerichten gebildet. Der Disziplinär-
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